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2 L VORWORT DES GENERALDIREKTORS

L Vorwort des Generaldirektors

Total ist einer der weltweit führenden Mineralöl- und
Chemiekonzerne mit Aktivitäten in mehr als hundertdreißig
Ländern und mit rund hunderttausend Mitarbeitern, die aus
verschiedenen Kulturen und Geschäftsfeldern kommen. Deshalb
müssen unser Wachstum und unser langfristiger Fortbestand
auf einem gemeinsamen Fundament aus ethischen Werten und
Grundsätzen beruhen, die das tägliche Handeln aller
Beschäftigten des Konzerns steuern und leiten.
Zusammengefasst in unserem Verhaltenskodex bilden diese
Werte und Prinzipien die wesentliche Voraussetzung  für den
Erfolg eines integrierten Unternehmens  wie des unseren.
Die Grundfeste unseres ethischen Engagements besteht aus
drei Hauptwerten: 
• Respekt als Grundlage für  nachhaltige, auf Vertrauen

begründete Aktivitäten und Beziehungen
• Verantwortungsbewusstsein innerhalb und außerhalb

unseres beruflichen Umfelds
• Beispielhaftes Verhalten, das die Glaubwürdigkeit unserer

Entscheidungen intern und extern sichert

Damit diese ethischen Werte auch sinnvoll angewandt werden,
müssen sie sich in Handlungsgrundsätzen ausdrücken, die alle
Sphären rund um unser Geschäft betreffen: Achtung der
Menschenrechte, permanentes Streben nach Sicherheit und
Umweltschutz, Rücksicht auf unsere Mitmenschen, Integrität
gegenüber dem Unternehmen und den Geschäftspartnern,
Nicht-Einmischung in das politische Leben unserer Gastländer
und schließlich Solidarität mit unseren Kollegen, Gastgemeinden
und Geschäftspartnern. 

In allen Konzernunternehmen ist es die Aufgabe der
Geschäftsleitung, für die Verbreitung dieser ethischen Werte 
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und für die Umsetzung dieser Grundsätze zu sorgen.
Der Ethikausschuss beantwortet gern Ihre Fragen zur
Anwendung des Verhaltenskodex, vor allem bei heiklen
Entscheidungen, mit denen Sie in der Ausübung Ihres Amtes
konfrontiert werden.
Auf dieser Grundlage können wir mit einem gesunden 
und dauerhaften Wachstum rechnen, das allen nutzt. Ich weiß,
dass ich auf Sie alle zählen kann und dass Sie unseren
Verhaltenskodex richtig anwenden werden.

Christophe de Margerie

Generaldirektor
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Total ist ein weltweit tätiger Konzern mit zahlreichen industriellen
und kommerziellen Aktivitäten in den Bereichen Mineralöl,
Erdgas, Strom, erneuerbare Energien und Chemie. 

Die in über hundertdreißig Ländern aktive Gruppe ist bestrebt,
sich bei ihrer Entwicklung auf ein gemeinsames Wertesystem zu
stützen und als Industrieunternehmen zu einer effektiven und
kontrollierten Nutzung der von ihr angebotenen Produkte und
Energiequellen beizutragen. 

Total praktiziert eine gezielte Umweltschutzpolitik, die sowohl die
Bedürfnisse der gegenwärtigen Verbraucher als auch die
Interessen der kommenden Generationen berücksichtigt. Als
engagierter Verfechter der nachhaltigen Entwicklung und
Transparenz veröffentlicht Total regelmäßig klare Informationen
über seine Entwicklung. 

Diese Grundsätze bilden die Leitlinie des Konzerns. Sie
begleiten das Wachstum zum Nutzen der Aktionäre, der Kunden
und der Mitarbeiter und tragen zur wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung der Länder bei, in denen Total präsent ist. 
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L Den Gastländern gegenüber

Total respektiert in seinem Handeln die natürliche Umwelt und
die Kultur seiner Gastländer. 
Total nimmt auf die Souveränität der Gastländer Rücksicht 
und mischt sich weder in die Funktionsweise noch in die
Finanzierung des politischen Lebens ein. 
Die Gruppe behält sich jedoch das Recht vor, den Regierungen
gegenüber:

• sowohl ihre Meinung zu Themen, die ihre Aktivitäten,
Mitarbeiter und Aktionäre betreffen  

• als auch ihre Überzeugung bezüglich der notwendigen
Einhaltung der Menschenrechte auszudrücken.

Total beteiligt sich durch seine Tätigkeit an der wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung der Gastländer, vor allem der
Gemeinden, in denen sich seine Standorte befinden. 

Total lehnt Korruption in allen Formen ab. Das Unternehmen
verpflichtet sich im Rahmen der OECD-Leitsätze über den
Kampf gegen die Korruption ausländischer öffentlicher
Amtsträger, keinesfalls auf Korruption zurückzugreifen, um einen
Auftrag oder einen sonstigen unbilligen Vorteil im internationalen
Handel zu erlangen oder zu behalten”.
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Die harmonische Entwicklung von Total hängt von dem
Vertrauen ab, das sowohl die Beziehungen zwischen dem
Konzern und den Mitarbeitern als auch die Beziehungen
zwischen den Mitarbeitern selbst prägt. 

Dieses Vertrauen kann nur entstehen und aufrecht erhalten
werden, wenn auf allen Stufen bestimmte Verhaltensregeln
beachtet werden, da die Situationen oft komplex und unsere
Aktivitäten risikoreich sind. 

Es handelt sich nicht darum, alles vorauszusehen oder für alles
Maßregeln zu treffen. Einige klare und präzise Grundsätze
zusammen mit dem gesunden Menschenverstand und dem
Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen genügen für alle
Mitarbeiter in allen Geschäftsfeldern der Gruppe.
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L Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz

Jeder Mitarbeiter hat darauf zu achten, dass die Aktivitäten von
Total, die von ihm abhängen, mit den in der Gruppe geltenden
Regeln bezüglich Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz
übereinstimmen. 

L Beziehungen zwischen den Mitarbeitern

Jeder Mitarbeiter ist loyal, bemüht sich um gute Beziehungen zu
seinen Kollegen und benachteiligt niemanden.

Er unterstützt die Teamarbeit.

L Einsatz der IT- und
Kommunikationsressourcen

Die IT- und Kommunikationsressourcen des Konzerns sind für
berufliche Zwecke bestimmt. Eine maßvolle Anwendung für
private Zwecke unter Einhaltung der geltenden Gesetze und
Vorschriften wird geduldet. 
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L Beziehungen zu Kunden 
und Lieferanten

Jeder Mitarbeiter pflegt loyale und ehrliche Beziehungen zu
Kunden und Lieferanten und achtet auf die strenge Einhaltung
der geltenden vertraglichen Bestimmungen und rechtlichen
Vorschriften. Einladungen und Geschenke müssen in
angemessenen Grenzen gehalten werden, sowohl was die
üblichen Praktiken als auch was die Anti-Korruptionsgesetze
betrifft. Im Zweifelsfall ist immer ein Vorgesetzter heranzuziehen. 

Es darf auf keinen Fall um Geschenke oder Einladungen
gebeten werden. 

L Geheimhaltungspflicht, geistiges
Eigentum und Patente

Jeder Mitarbeiter ergreift angemessene Maßnahmen zur
Geheimhaltung der Informationen, über die er durch seine
berufliche Tätigkeit verfügt, die ihm jedoch nicht gehören. 

Er darf berufliche Informationen weder mündlich, noch schriftlich
oder elektronisch preisgeben, außer er wird dazu von seinem
Vorgesetzten ausdrücklich aufgefordert. Er ist auch an die
Patent- und Urheberrechtsvorschriften gebunden. 

Die Geheimhaltungspflicht besteht auch nach dem Ausscheiden
aus dem Unternehmen. 
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L Interessenskonflikt

Jeder Mitarbeiter kann sich eines Tages in einer Situation
befinden, in der seine persönlichen Interessen oder die
Interessen einer natürlichen oder juristischen Person, der er
verbunden ist oder nahe steht, den Interessen der Gruppe
widersprechen. 

Sollte er in diese Lage kommen, obliegt es dem Mitarbeiter,
nach einer gewissenhaften Prüfung und unter Berücksichtigung
seiner Loyalität dem Unternehmen gegenüber zu einer
Entscheidung zu gelangen. Im Zweifelsfall ist ein Vorgesetzter
beziehungsweise der Ethikausschuss heranzuziehen. 

Damit es nicht zu einem Konflikt mit den Interessen der Gruppe
kommt, vermeidet jeder Mitarbeiter: 

• jegliche Beteiligung an einem Konkurrenten, Lieferanten oder
Kunden - außer vorhergehender schriftlicher Genehmigung
des Vorgesetzten oder, wenn die Beteiligung über
börsennotierte Aktien erfolgt, ohne Einsatz von Insider-
Informationen 

• jegliche berufliche Tätigkeit außerhalb der Gruppe außer
vorheriger schriftlicher Genehmigung des Vorgesetzten bei
Mitarbeitern mit Vollzeitstellen. 

070808_TOTP112_allemand_V2  22/01/08  11:30  Page 16



GRUNDSÄTZE FÜR DAS INDIVIDUELLE VERHALTEN L 17

L Insidergeschäfte

Jeder Mitarbeiter, der wegen seiner beruflichen Tätigkeit über
Informationen verfügt, die der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt
sind und die, sollten sie bekannt werden, den Börsenkurs der
Aktien eines Konzernunternehmens oder eines anderen
Unternehmens beeinflussen könnten, darf keine Aktien oder
andere Wertpapiere dieses Unternehmens kaufen oder
verkaufen oder dies über einen Dritten veranlassen, so lange
diese Informationen nicht veröffentlicht wurden. 

L Politik

Wenn ein Mitarbeiter als Konzernvertreter gelten kann, darf er
sich nicht in das politische Leben des Gastlandes des Konzerns
einmischen, in dem er keine Bürgerrechte besitzt. Zudem achtet
er darauf, die Traditionen und die Kultur im Gastland nicht zu
verletzen. 
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Der Ethikausschuss untersteht unmittelbar dem Generaldirektor
der Gruppe.

Ernennung der Mitglieder des Ethikausschusses

Dem Ethikausschuss gehören ein Vorsitzender und vier
Mitglieder an. 

Der Generaldirektor der Gruppe ernennt den Vorsitzenden des
Ethikausschusses. Die übrigen Mitglieder werden vom
Exekutivausschuss auf Vorschlag des Vorsitzenden des
Ethikausschusses mit der Zustimmung der Betroffenen ernannt. 

Alle Mitglieder des Ethikausschusses sind Mitarbeiter des
Konzerns. Sie kennen die Aktivitäten und Geschäftfelder des
Konzerns sehr gut und haben eine Stellung inne, die eine 
unabhängige Entscheidungsfindung gewährleistet. 

Sie dürfen sich nicht vertreten lassen. 

Jedes Mitglied des Ethikausschusses wird für vier Jahre
ernannt, abgesehen von speziellen Bestimmungen zur 
regelmäßigen Erneuerung der Ausschussmitglieder. 

Ein Mitglied kann nur durch den schriftlichen Beschluss der 
übrigen Mitglieder abgesetzt werden. Eine Abschrift des
Beschlusses wird dem Generaldirektor der Gruppe und dem 
betroffenen Ausschussmitglied zugestellt. 
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Zielsetzungen

Der Ethikausschuss ist vom Generaldirektor der Gruppe beauftragt,
sich mit den ethischen Fragen der Gruppe zu befassen. 

• Er legt dem Generaldirektor der Gruppe alle Empfehlungen in
Bezug auf die Ethik vor. Dabei kann es sich um Themen
handeln, über die der Ausschuss eine unabhängige
Untersuchung durchgeführt hat, oder um Fragen, die ihm
unterbreitet wurden.

• Er lenkt die Aufmerksamkeit der Unternehmensbereiche auf
Verhaltensweisen, die den Grundlinien der Ethik
widersprechen.

• Er sorgt für die Verbreitung der Verhaltensrichtlinien innerhalb
des Konzerns und schlägt gegebenenfalls Änderungen vor. 

• Er achtet darauf, dass die nötigen Maßnahmen getroffen
werden, damit alle Mitarbeiter des Konzerns die
Verhaltensrichtlinien kennen, verstehen und beachten.

• Er beteiligt sich an der Überprüfung der Verhaltensrichtlinien,
die den besonderen Gegebenheiten eines
Tochterunternehmens angepasst wurden, und nimmt 
Stellung dazu.

• Er beantwortet unter Einhaltung der strengsten Vertraulichkeit
in konkreten Fällen alle Fragen der Mitarbeiter über die
Anwendung oder die Beachtung der Richtlinien oder empfiehlt
nach eigenem Ermessen die erforderlichen Maßnahmen.

• Er prüft die mündlichen und schriftlichen Stellungnahmen über
die Ethik des Konzerns mit den betreffenden Konzernteilen
und begleitet auch jeglichen Kontakt bezüglich der Ethik, vor
allem mit internationalen Organisationen, europäischen
Organisationen, Regierungsorganisationen und 
Nicht-Regierungsorganisationen (NGO).
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• Er prüft zusammen mit den betroffenen
Unternehmensbereichen alle Schreiben, in denen die
ethischen Grundsätze des Konzerns oder eines
Konzernunternehmens in Frage gestellt werden. 

• Er unterbreitet den verschiedenen mit der Mitarbeiterschulung
beauftragten Konzernbereiche Empfehlungen, damit sie die
Verhaltensrichtlinien der Gruppe in die geeigneten
Trainingsmaßnahmen, vor allem in die Orientierungs- und
Managementseminare, einbinden.
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Funktion

Die operativen Generaldirektionen des Konzerns werden dazu
angehalten, den Ethikausschuss rechtzeitig über alle
Investitionsprojekte und Betriebsänderungen zu benachrichtigen,
die wegen ihres Ausmaßes oder ihrer Beziehungen zum
örtlichen Umfeld ethische Auswirkungen haben könnten. 

Der Vorsitzende des Ethikausschusses erhält die Akten vom
Vorstand des Konzerns. Ihm wird auch die Tagesordnung der
Vorstandssitzungen der operativen Generaldirektionen und des
Risikoausschusses übermittelt. Er nimmt gegebenenfalls am
Risikoausschuss teil oder kann sich von einem der Mitglieder
des Ethikausschusses vertreten lassen. 

Alle Schreiben an den Konzern oder die Konzernunternehmen,
in denen die ethischen Grundsätze des Konzerns in Frage
gestellt werden, sind dem Ethikausschuss als Abschrift
zuzusenden. 

Alle Fragen über ein ethisches Problem und im Besonderen über
alle praktischen Schwierigkeiten bei der Umsetzung der
Verhaltensrichtlinien werden direkt vom Generaldirektor der
Gruppe oder einem Mitarbeiter vor den Ethikausschuss gebracht. 

Der Ethikausschuss kann nach eigenem Ermessen auch den
Fragestellern selbst antworten. Die Mitglieder sind zur
Geheimhaltung der Identität der Fragesteller verpflichtet. Alle
Informationen, die zur Identifizierung der Fragesteller führen
könnten, werden streng vertraulich behandeln. 
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Der Ausschuss kann sich auch selbst mit einer Frage der Ethik
im Konzern befassen. 

Der Ethikausschuss ist dazu berechtigt, alle Standorte und
Tochterunternehmen des Konzerns zu begehen. 

Er stützt sich auf die Revisionsabteilung des Konzerns, mit der
er regelmäßige Kontakte pflegt. 

Der Ethikausschuss wird von seinem Vorsitzenden oder der
Mehrheit der Mitglieder einberufen, die Tagesordnung wird
ebenso bestimmt. Die Beschlussfassung erfordert die Mehrheit. 

Der Vorsitzende des Ethikausschusses legt dem
Exekutivausschuss und dem Verwaltungsrat einen jährlichen
Rechenschaftsbericht vor. 
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